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Amtliche

Mitteilungen§
Aus der Arbeit 
des Gemeinderates  
Sitzung vom Montag, 19.03.2018 
Überörtliche Prüfung der Jahresrechnun-
gen 2014 – 2016 durch die Kommunalauf-
sicht  

Die Vorsitzende teilt dem Gemeinderat mit, 
dass im Herbst 2017 eine Prüfung durch 
die Kommunalaufsicht stattgefunden hat. 
Am 23.02.2018 ist nun der Prüfungsbericht 
eingegangen, über den der Gemeinderat 
informiert werden muss. Sie teilt mit, dass 
von Seiten der Kommunalaufsicht lediglich 
fehlende Sitzungsprotokolle aus diesen Jah-
ren moniert wurden. Diese müssen bis Mai 
2018 erstellt und zur Prüfung nachgereicht 
werden.  

Der Gemeinderat bestätigt in diesem Zu-
sammenhang einen vor einigen Jahren 
gefassten Beschluss über eine jährliche Ein-
malzahlung an Heinz Fritz für die Reinhal-
tung und P#ege der Rastplätze der Gemein-
de Buchheim.  

Baugesuch auf Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses im Bereich des Bebauungs-
plans „Baulückenschluss Ri$enäcker“  
Aktuell ist bereits das erste Baugesuch für 
das neue Baugebiet eingegangen. Das jun-
ge Tuttlinger Paar das den Bauplatz erwor-
ben hat möchte so schnell wie möglich mit 
dem Bau beginnen.  

Das Baugesuch entspricht den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans, es sind keine 
Befreiungen oder Ausnahmen erforderlich. 
Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag 
vorbehaltlich der Einhaltung der baurecht-
lichen Festsetzungen des Bebauungsplans 
zu.  

Vorstellung des Ergebnisses 
der Befahrung der Kanäle 
- Eingenkontrollverordnung 
Frau Janina Obeth vom Verbandsbauamt 
in Fridingen stellt dem Gemeinderat das 

Ergebnis der Kanalbefahrungen - die nach 
der Verordnung des Umweltministeriums in 
regelmäßigen Abständen durchzuführen ist 
- in der Gemeinde Buchheim vor.  

Durch die in den vergangenen Jahren ge-
tätigten Investitionen steht die Gemeinde 
Buchheim im Vergleich zu den anderen 
Verbandsgemeinden hier sehr gut da. Es 
wurden lediglich 4 Haltungen mit Schäden 
in der Schadensklasse 1 festgestellt, diese 
müssen unverzüglich behoben werden. 
Dies bedeutet, dass nun eine Vergabe des 
weiteren Vorgehens an ein Fachbüro (Vor-
schlag Verbandsbauamt: Büro ISAS aus Alb-
stadt) erfolgen muss um im Oktober einen 
Zuschuss-Antrag für die Durchführung der 
Maßnahmen im kommenden Jahr stellen zu 
können. Es wurden 35 Haltungen in Scha-
densklasse 2 festgestellt (mittelschwere 
Schäden) die weiterhin im Auge behalten 
werden müssen. Hier sind zum Teil aber 
auch punktuell schwere Schäden zu %nden, 
die ebenfalls behoben werden müssen. Die 
Erforderlichkeit der Umsetzung wird dann 
aber durch das Fachbüro ISAS aus Albstadt 
ermittelt.  

Die Gemeinde muss im kommenden Jahr 
hier mit Kosten von ca. 50.000 € rechnen, die 
jedoch mit 80% bezuschusst werden sollten.  
 
Bebauungsplan Ri$en – Allmend  
Verbandsbaumeister Aldo Menean erläu-
tert dem Gemeinderat welche Beschlüsse 
notwendig sind, damit der Bebauungsplan 
Rechtskraft erlangen kann. Es geht zum ei-
nen um die Behandlung und Abwägung der 
eingegangenen Stellungnahmen und Anre-
gung während der O*enlage und anschlie-
ßend um den Satzungsbeschluss.  

Die Gemeinderäte haben die Übersicht und 
Abwägung der eingegangenen Stellung-
nahmen in einer Sitzungsvorlage erhalten. 
Herr Menean erläutert die einzelnen Stel-
lungnahmen von Regierungspräsidium, 
Landratsamt, sonstigen Träger ö*entlicher 
Belange und der Buchheimer Bürger.  

Fortsetzung aus Seite 3

Abfallkalender: 
Restmüll 27.04.2018 
Biomüll 07.04.2018 
Papier 13.04..2018 
Wert-Tonne 10.04.2018 
Windel-Tonne 13.04.2018

Alle Termine %nden Sie auch im Inter-
net unter: 
http://www.abfall-tuttlingen.de 

Ö'nungszeiten Rathaus: 
Mo - Mi 08.30 - 11.30 Uhr
Do 15.00 - 18.00 Uhr 
Fr 08.30 - 11.30 Uhr

Redaktion „donnerstags“ - 
wir sind erreichbar unter: 
Tel: 07777/311 
Fax: 07777/1681 
email: info@gemeindebuchheim.de 
oder koelzow@gemeindebuchheim.de  

TÜV Zugmaschinen 
Die Überprüfung der Zugmaschinen 
durch den TÜV %ndet am 
Samstag, den 14. April 2018 
in der Zeit von 8.00 bis 10.00 Uhr beim 
Gasthaus Hirsch statt.  
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Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste

Ärzte:
an den Wochenenden und Feiertagen
Notfallpraxis Tuttlingen  01805/19292370
an den Wochenenden und Feiertagen  
Notfallpraxis Sigmaringen 0180/1929260

Apotheken-Notdienst:
30.03.2018  
Honberg-Apotheke Tuttlingen, Robert-Koch-
Str.18; 78532 Tuttlingen. 07461/966150 
31.03..2018  
Linden-Apotheke Immendingen, Schwarz-
waldstr.50; 78194 Immendingen 07462/1531 
01.04.2018    
Apotheke Kau!and Tuttlingen, Stockacher 
Str. 146; 78532 Tuttlingen 07461/9654363 
02.04.2018
Apotheke Mühlheim, Tuttlinger Str, 4 
78570 Mühlheim 07463/372 

Tagesaktuelle Notdienst-Informationen er-
halten Sie auf den Seiten der Landesapothe-
kerkammer Baden-Württemberg: 
http://lak-bw.notdienst-portal.de 
Oder kostenfrei aus dem Festnetz: 
(0800) 0022833. 

Notfalldienste:
Ärztlicher Notfalldienst 
Tel. 01805/19292-370 
Rettungsdienst 19222

Zahnärztlicher  
Notfalldienst

0180322255520

Tierarzt
Dr. Kettenacker, Tel: 07575/92040 
Dr. Kullen, Tel: 07575/92310 
oder 01727401632

Zentrale Hals-Nasen-Ohren-
Notfallpraxis 

am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen (1. OG. Hauptgebäude): 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10 bis 20 Uhr 
(ohne Voranmeldung) (Tel.: 01805-19292410) 

Kath. Sozialstation -  
Altenhilfe-

Zweigstelle Fridingen 
Ambulante Kranken- und Altenp#ege 
Einsatzleitung 
Einsatzleitung Frau Christiane Graf 

Essen auf Rädern,  
Nachbarschaftshilfe und 
Mobile Soziale Dienste

Einsatzleitung Tel. 07461-9354-13

Familienp#ege und  
Dorfhilfe

Vermittlung/Einsatzleitung
Tel. 07461-9354-13

Frauenhaus Tuttlingen
07461/2066

Ambulante Beratungs- 
stelle des Frauenhauses 

Tuttlingen07461/161666

Nachbarschaftshilfe von 
Haus zu Haus

Monika Kohler Tel.07777/1732
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.hilfe-von-haus-zu-haus.de 

Caritas-Diakonie-Centrum
Bergstr.14,  78532 Tuttlingen  
Tel. 07461 969717-0 
Fax. 07461 969717-29 
Unsere Ö%nungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr 
Mo, Di  14.00-17.00 Uhr 
Do  14.00-18.00 Uhr

Phönix gemeinsam gegen 
sexuellen Missbrauch e.V. 

Bahnhofstr. 11, 78532 Tuttlingen 
Tel. 07461/770 550 
homepage: phönix-tuttlingen.de 
email: anlaufstelle@phönix-tuttlingen.de 
sowohl phoenix-tuttlingen@gmx.de 
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo.   10.00h - 12.00h 
Di. 17.00h - 19.00h 
Do.   15.00h - 17.00h 
persönliche Gespräche nach telefonischer 
Vereinbarung

Fachstelle Sucht  
Tuttlingen: 1+

Bahnhofstraße 39, 78532 Tuttlingen 
Telefon: 07461/966480 
O&ene Sprechstunde: 
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr 
E-mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de

Pfarrämter
Kath. Pfarramt St. Silvester/Seelsorgeeinheit Egg 
Schulstrasse 4 
78576 Emmingen-Liptingen 
Tel. 07465/703   Fax 07465/2407 
Ö&nungszeiten: 
Montag 16.00-18.00 Uhr; 
Mittwoch 09.00-11.00 Uhr; 
Donnerstag 11.00-12.00 Uhr 
Internet:www.seegg.de- 
E-Mail: pfarramt@seegg.de 
Pfarrer Ewald Billharz – 
ewald.billharz@seegg.de 
Gemeindereferentin: Marlies Kießling, 
marlies.kiessling@seegg.de 
Büro Liptingen: 07465/9273720

Evang.Pfarramt 
Pfarrer Matthias Lasi 
Tel.07463/382 
Telefax 07463/990558 
E-Mail: 
Pfarramt.Muehlheim-Donau elk-wue.de 

KöBücherei St. Stephanus 
Mittwoch
16.15 - 18.00 Uhr 
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Er geht näher auf die Anregung einer Buch-
heimer Familie ein, bei der es um den Erhalt 
einer im Wohnhaus be#ndlichen Ferienwoh-
nung geht. Hier kann dadurch abgeholfen 
werden, dass in den Planungsrechtlichen 
Vorschriften sowohl im Bereich des allge-
meinen Wohngebiets, als auch des Dorfge-
biets folgende Festsetzung aufgenommen 
wird: „Ausnahmsweise zulässig sind: Feri-
enwohnungen, bei einer baulich unterge-
ordneten Bedeutung gegenüber der im 
Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung“. 
Die dem Gemeinderat zum Beschluss vorge-
legten Planungsrechtlichen Festsetzungen 
wurden entsprechend angepasst. Damit 
kann die Gemeinde im Einzelfall auf Antrag 
eine entsprechende Nutzung sowohl im All-
gemeinen Wohngebiet, als auch im Dorfge-
biet genehmigen.  
Der Gemeinderat beschließt die Abwägung 
der eingegangenen ö&entlichen und pri-
vaten Belange aus der O&enlage entspre-
chend der Sitzungsvorlage.  
Der Gemeinderat beschließt die Planungs-
rechtlichen Festsetzungen mit den örtlichen 
Bauvorschriften und dem Bebauungsplan.  
Der Bebauungsplan „Ri'en – Allmend“ in 
der Fassung vom 08.03.2018 wird nach § 10 
BauGB in Verbindung mit § 4 GemO als Sat-
zung beschlossen.  

Förderprogramm „Jung kauft Alt – Junge 
Menschen kaufen alte Häuser“  
Der Gemeinderat möchte um auch weiter-
hin am Grundsatz der Rückverlebendigung 
des alten Ortskerns festzuhalten und ein ak-
tives Leerstandsmanagement zu betreiben 
für junge Menschen einen Anreiz scha&en 
über den Kauf und die Sanierung eines alten 
Hauses in der Gemeinde nachzudenken.  

Das Förderprogramm gliedert sich in zwei 
Bereiche:
1.  Es kann eine einmalige Förderung zur 

Erstellung eines Altbaugutachtens bean-
tragt werden. 

2.  Nach dem Erwerb kann ab dem Zeitpunkt 
des Einzugs in den Altbau eine jährliche 
Förderung mit einer Laufzeit von 6 Jahren 
beantragt werden. Diese Förderung kann 
auch bei Abbruch eines alten Gebäudes 
und Ersatzneubau beantragt werden. 

 
Es handelt sich bei der Förderung um kei-
ne großen Summen, sowohl die einmalige 
Förderung, als auch die jährliche Förderung 
können sich auf maximal 1.500 € belaufen 
– je nach Anzahl der im Haushalt lebenden 
Kinder. Die Gemeinde ist in der Ausgestal-
tung der Förderrichtlinien frei.  
Die Förderrichtlinien und Antragsformulare 
können auf der Homepage der Gemeinde 
abgerufen oder auf dem Rathaus angefor-
dert werden.  
Der Gemeinderat beschließt die Einrichtung 
des Förderprogramms „Jung kauft Alt – Jun-
ge Menschen kaufen alte Häuser“ auf eine 
Laufzeit von 10 Jahren.  

Unterstützende Erklärung der Gemeinde 
Buchheim zum Klimaschutzpakt des Lan-
des Baden-Württemberg  
Ende 2015 haben die kommunalen Landes-
verbände gemeinsam mit der Landesregie-

rung den Klimaschutzpakt geschlossen um 
sich zur Vorbildwirkung der ö&entlichen 
Hand im Bereich des Klimaschutzes zu be-
kennen. Um die Wirkung des Paktes zu 
verstärken können Gemeinden, Städte und 
Landkreise den Klimaschutzpakt mit einer 
Erklärung unterstützen. Die Gemeinde kann 
damit deutlich machen, dass sie beim Klima-
schutz aktiv ist und diese Aktivitäten auch 
weiterentwickeln möchte.  
Der Gemeinderat beschließt, dass die Ge-
meinde Buchheim die unterstützende Er-
klärung zum Klimaschutzpakt des Landes 
Baden-Württemberg mit den kommunalen 
Landesverbänden abgeben soll.  

Kindergarten St. Josef – Bedarfsentwick-
lung – Regelung der Belegungstage  
Dem Gemeinderat liegt eine Bedarfsberech-
nung der Katholischen Verrechnungsstelle 
vor. Diese Berechnung basiert auf den ak-
tuellen Geburtenzahlen in der Gemeinde. 
Bereits bei der Berechnung mit diesen Zah-
len ergibt sich das Bild, dass die Gemeinde 
bereits im kommenden Kindergartenjahr 
ihrer Verp)ichtung zur Bereitstellung eines 
Kindergartenplatzes bei den Kindern von 3 – 
6 Jahren nicht nachkommen kann. Die aktu-
elle Betriebserlaubnis für den Kindergarten 
St. Josef bezieht sich auf eine Regelgruppe 
(3 – 6 Jahre) mit 28 Kindern und eine Klein-
kindgruppe (2 – 3 Jahre) mit 12 Kindern.  
Von Seiten der Eltern wird eine Verlänge-
rung der Ö&nungszeiten in der Regelgrup-
pe gewünscht. Kommt man diesem Wunsch 
nach, reduziert sich die Kinderzahl in der Re-
gelgruppe auf 25 Kinder. Damit würde sich 
die Situation noch mehr verschärfen.  
Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass die 
Plätze im Baugebiet „Baulückenschluss 
Ri'enäcker“ in den kommenden 2 Jahren 
verkauft werden sollen und wenn sich hier 
junge Familien ein Eigenheim scha&en mit 
weiteren Kindern im Kindergarten-Alter ge-
rechnet werden muss.  
Nun steht die Frage zur Diskussion, unter 
welchen zusätzlichen Anforderungen (vor 
allem im sanitären Bereich) es möglich ist, 
im Mehrzweckraum eine Kleingruppe (3 – 
6 Jahre) mit 12 Kindern einzurichten. Es ist 
dringend erforderlich, diese Frage vor Be-
ginn der Bauarbeiten zu klären. Planer Alo-
is Weiß wird sich mit dem Gesundheitsamt 
Tuttlingen in dieser Frage in Verbindung 
setzen und anschließend wird ein Gespräch 
mit dem KVJS statt#nden ob die Betriebser-
laubnis in dieser Form erteilt werden kann.
  
Regelgruppe / verlängerte Ö&nungszeiten
bis 25 Kinder 3 Jahre – Schulreintritt  

Kleingruppe / verlängerte Ö&nungszeiten
bis 12 Kinder 3 Jahre – Schuleintritt 

Krippengruppe / halbtags / VÖ 
bis 10 Kinder 1 – 3 Jahre  

Aktuell besteht im Bereich der Belegung in 
der Kleinkindbetreuung für die Eltern die 
Möglichkeit zu wählen, ob sie ihr Kind 1, 2, 
3, 4 oder 5 Tage in der Woche in den Kinder-
garten bringen. Wenn sich eine Familie da-
für entscheidet, das Kind nur an 2 Tagen in 
der Woche zu bringen, müssen aktuell auch 

nur 2 Tage gezahlt werden – dennoch gilt 
der Platz als belegt und kann nicht durch 
ein weiteres Kind an den anderen Tagen 
belegt werden. Es gibt die Möglichkeit in 
der Betriebserlaubnis in solchen Fällen ein 
„Platz-Sharing“ festzulegen. Dies ist jedoch 
bei max. 2 Plätzen in einer Gruppe möglich.  
Der Gemeinderat beschließt dem Kinder-
gartenkuratorium zu empfehlen, dass die 
Möglichkeit der tageweisen Buchung eines 
Platzes in der Kleinkindbetreuung künftig 
wegfallen soll. Wer einen Platz in der Klein-
kindbetreuung möchte, der soll ihn künftig 
komplett bezahlen, da die Personalkosten 
durch eine teilweise Belegung ja nicht we-
niger werden.  

Für eine neue Betriebserlaubnis soll die 
Möglichkeit des Platz-Sharings in Betracht 
gezogen werden.  

Bekanntgabe von Beschlüssen 
aus nichtö$entlicher Sitzung  
Bürgermeisterin Kölzow teilt mit, dass in 
der letzten nichtö&entlichen Gemeinderats-
sitzung die Stelle als Forstarbeiter der Ge-
meinde Buchheim Herr Michael Fischer aus 
Meßkirch-Heudorf eingestellt wurde. Herr 
Fischer wird ebenfalls anfallende Bauhof-
Tätigkeiten für die Gemeinde übernehmen. 
Er tritt seine Tätigkeit zum 01.04.2018 an.  

Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
Der Gemeinderat genehmigt die An-
scha&ung und Anbringung eines Fahr-
radständers für Rathaus und Grundschu-
le.
Für den Sitzungssaal werden Vorhänge 
angescha&t, da in diesem Raum auch 
standesamtliche Trauungen durchge-
führt werden sollen. 
Bürgermeisterin Kölzow teilt dem Ge-
meinderat mit, dass der geänderte För-
derbescheid zur Förderung der Erstel-
lung der innerörtlichen Strukturplanung 
(Glasfaserversorgung) eingegangen ist 
und der Förderzeitraum verlängert wur-
de. 
In diesem Jahr müssen wegen Ablauf der 
Eichzeit 189 Wasserzähler im Gemeinde-
gebiet ausgewechselt werden. Die Was-
serzähler werden bei der Fa. Fahrbach in 
Stuttgart bescha&t und von Wassermeis-
ter Karl Frey im Laufe des Jahres ausge-
wechselt. 
Von Seiten des Gemeinderates wird an-
geregt, im Frühjahr das Kräuterbeet auf 
dem Platz der Begegnung zu entfernen 
und anders zu gestalten, da dieses durch 
die Verunkrautung kaum noch ordentlich 
zu halten ist. 
Der Seniorenaus)ug der Eduard-Fritz-
Stiftung wird auch in diesem Jahr wieder 
statt#nden. Wie bereits im Veranstal-
tungskalender vermerkt, ist als Termin 
vorgesehen Dienstag, 19.06.2018. 
Aus der Mitte des Gemeinderates wird 
darauf hingewiesen, dass viele Straßen-
schilder ausgewechselt werden müss-
ten, weil sie nicht mehr lesbar sind oder 
ergänzt werden müssen. Dieses Thema 
wurde bereits einmal im Gemeinderat 
besprochen, eine Umsetzung erfolgte je-
doch bisher nicht. 
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Ö!entliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten des Bebauungsplans
„Ri#en – Allmend“ 
Der Gemeinderat der Gemeinde Buchheim hat 
in ö#entlicher Sitzung am 19.03.2018 den im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB auf-
gestellten Bebauungsplan „Ri$en – Allmend“ 
und die mit ihm zusammen aufgestellten ört-
lichen Bauvorschriften nach § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. Der Planbereich wird 
im Osten durch das Baugebiet „Baulücken-
schluss Ri$enäcker“ (Erlenweg) sowie von 
der Straße Ri$en, im Süden von der Donau-
talstraße, im Westen von der angrenzenden 
Frei'äche und im Norden vom Sportgelände 
begrenzt. Im Einzelnen umfasst der Geltungs-
bereich alle Flurstücke im Ahornweg, Almen-
weg (ausgenommen die Grundstücke Almen-
weg 10 und 12), die Flurstücke 4543 und 4544 
im Buchenweg alle Flurstücke im St. Georgs 
Weg sowie die Grundstücke Ri$en 1, 3, 5, 7, 9 
und Donautalstraße 22 und 22/1. Maßgebend 
für den räumlichen Geltungsbereich ist der La-
geplan in der Fassung vom 08.03.2018.  

Der Bebauungsplan „Ri#en
– Allmend“ tritt mit dieser Bekannt-
machung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
Der Bebauungsplan mit Begründung und ört-
lichen Bauvorschriften wird vom Tag der Ver-
ö#entlichung dieser Bekanntmachung an zur 
Einsicht bei der Gemeindeverwaltung Buch-
heim, Rathausstraße 4 während den üblichen 
Sprechzeiten bereitgehalten. Außerdem 
können die Bebauungsplanunterlagen beim 
Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heu-
berg, Rathaus Fridingen, Verbandsbauamt 
Zimmer 20 während den üblichen Sprech-
zeiten eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan einsehen und über sei-
nen Inhalt Auskunft verlangen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans oder aber 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher 
Mangel des Abwägungsvorgangs nur nach § 
215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtlich werden, 
wenn sie innerhalb von einem Jahr seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Buchheim geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung von Rechtsvorschriften oder den Man-
gel des Abwägungsvorgangs begründen 
soll, ist darzulegen. Eine etwaige Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden Württemberg 
wird nach § 5 Abs. 2 GKZ in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich und unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung dieses Bebauungsplans schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Buchheim geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Ö#entlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind. 
Buchheim, 26.03.2018 
gez. Claudette Kölzow, Bürgermeisterin 

Obere Donau 
Ausstellung „Das Obe-
re Donautal im Spie-
gel der Kunst“ 
Aus Anlass des Aktions-
jahrs „Kulturlandschaft 
des Jahres 2018: Obere 
Donau“ zeigt das Muse-
um Oberes Donautal im 
I$inger Schloss in Fridingen bis 3. Juni die 
Ausstellung „Das Obere Donautal im Spiegel 
der Kunst“. Gezeigt werden hierbei vor allem 
Werke von Johanna Sulzmann (1888-1971), 
Hans Otto Schönleber (1889-1930), Alfons 
Epple (1899-1948) und Hans Bucher (1929-
2002). Die Bilder stammen ausschließlich 
aus dem Eigenbestand des Museums, wo-
bei einige Neuerwerbungen zum ersten Mal 
präsentiert werden können.  
Geö#net sonntags, 14.00 bis 17.00 Uhr. 

 

Vereine und

Organisationen

Frauengemeinschaft 
Buchheim 

Frauenfrühstück mit Vortrag 
Die Frauengemeinschaft Buchheim lädt alle 
Frauen (Mitglieder/Nichtmitglieder) zu ei-
nem gemütlichen Frühstück ein. Das gemüt-
liche Beisammensein wird von einem inter-
essanten Vortrag durch Herrn Martin Reichle 
begleitet. Herr Reichle arbeitet bei der Firma 
Geberit. Die Firma Geberit unterstützt eine 
Hilfsorganisation namens Helvetas. Helvetas 
organisierte ein Projekt im Himalayagebiet. 
Ziel des Projekts: Frisches Wasser in ein ab-
gelegenes Dorf mit ca. 300 Einwohnern 
zu bringen. In diesem Dorf gab es keine 
Straßen sondern nur Fußwege. Es galt 300 
Höhenmeter und einen 1,5 stündigen Fuß-
marsch bis zur nächsten Straße zu bewäl-
tigen.Das Frühstück +ndet am 21.04.2018 
(Samstag) um 9.30 Uhr im Buchheimer 
Sportheim statt. Schön wäre es, wenn jeder 
etwas zum Frühstück mitbringen würde. Bei 
der Anmeldung wird vereinbart, wer was 
mitbringen möchte. 
Anmeldungen nimmt Alexandra Hornikel 
unter der Telefonnummer 07777/9388672 
bis zum 07.04.2018 (Samstag) entgegen. 
Wir freuen uns auf Euch. 

  
 

JRK Buchheim  
Unser nächster Übungsabend +ndet am 
Donnerstag den 29.03.2018 um 18.30 Uhr 
im Feuerwehrhaus statt.

Petra 

SC Buchheim/Alt-
heim/Thalheim 
Vorschau: 
Donnerstag, den 29.03.2018 

 
SV Deggenhausertal-  SG B.A.T. A- Junioren 

Samstag, den 31.03.2018 
 

SG Tengen- Watterdingen-  SC B.A.T. I 
 

SG B.A.T./Kreenh. II – SC Göggingen II 

SC Buchheim/Altheim/Thalheim 
Generalversammlung Hauptverein: 
Am Samstag, den 07. April 2018 +ndet um 
20 Uhr im Sportheim Buchheim die Jahres-
hauptversammlung des SC Buchheim/Alt-
heim/Thalheim statt. 

Zu dieser laden wir auf diesem Wege alle 
Spieler und Mitglieder, sowie alle Freunde 
und Gönner des Vereins recht herzlich ein. 

Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Totenehrung
3. Berichte weiterer Vorstandsmitglieder

1. Schriftführer
2. Kassierer
3. Spielausschussvorsitzender
4. Jugendleiter

4. Neuwahlen
5. Ehrungen
6. Satzungsänderung
7. Wünsche und Anträge
Anträge die in der Versammlung berücksich-
tigt werden sollen, sind bis zum 01.04.2018 
in Schriftform bei einem der Vorstände ein-
zureichen. 

Generalversammlung Jugendabteilung: 
Zur Jahreshauptversammlung des SC B.A.T., 
Abteilung Jugend, laden wir alle Jugend-
spieler, Eltern, Jugendtrainer sowie alle 
Freunde des Vereins recht herzlich ein. Die 
Versammlung +ndet am 
Samstag, 07. April 2018 um 17:30 Uhr im 
Sportheim Buchheim statt. 
1. Begrüßung durch den Jugendleiter 
2. Berichte weiterer Vorstandsmitglieder 
 a) Kassierer 
 b) Schriftführer 
3. Aussprache zu den Berichten 
4. Entlastung der Jugendvorstandschaft 
5. Wahlen 
6. Wünsche und Anträge 

Generalversammlung 
des Förderverein SC BAT: 
Am Samstag, den 07. April 2018 laden wir 
alle Mitglieder, Freunde und Gönner recht 
herzlich zur 20. Generalversammlung des 
Fördervereins SC B.A.T. e.V. ein. 
Die Versammlung beginnt um 19:00 Uhr 
und +ndet im Sportheim in Buchheim statt. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Bericht der Schriftführerin 
3. Bericht des Kassierers 
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4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Wahlen 
6. Bekanntgaben 
7. Wünsche und Anträge 

Rückblick: 
SC B.A.T. I – SG Stahringen/Espasingen 4:0 
Kader: Patrick Kästle, Simon Glöckler, Marcel 
Schreiber, Manuel Wohlhüter, Johannes Ru-
dolf, Yannick Frey, Robert Rudolf, Johannes 
Möhrle, Dirk Spöri, Sascha Glocker, Florian 
Liehner, David Schalk, Marco Strobel, Phillip 
Wachter, Timm Halmer, Daniel Knoblauch 
Trainer: Dirk Spöri 
Tore für den SC: David Schalk (2), Dirk Spöri, 
Johannes Möhrle 

SG Meersburg-  SG Schwandorf/
Wornd/Neuh. D- Junioren I 1:1 

Hegauer FV-  SG Schwandorf/
Wornd/Neuh. C- Junioren I  4:0 
  
 

Musikkapelle 
Buchheim 

Probetag 
Am Samstag den 07.04. be-
ginnt unser Probetag um 
9:00 Uhr im Bürgerhaus. 

Kameradschaftsabend  
Am Samstag den 07.04. veranstalten wir 
nach unserem Probetag um 18:00 Uhr ein 
“Rucksackvesper“ als Kameradschafts-
abend. Hierzu sind alle Mitglieder und Eh-
renmitglieder recht herzlich eingeladen. 
Zum “Rucksackvesper“ sollten alle noch Tel-
ler und Besteck mitbringen. 
Sarah Müller (Schriftführerin)  
 
 

KLJB Buchheim 

Werte Bürgerinnen und Bürger, 
für das Jubiläumsfest anläss-
lich unseres fünfzigjährigen Bestehens (08. 
– 11.06.2018) bitten wir hinsichtlich zweier 
Punkte um Ihre Unterstützung:

Galerie zur Geschichte der Buch-
heimer Landjugend Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie uns hierzu Fotos, 
Bilder und Zeitungsberichte aus ver-
gangenen Jahren zukommen lassen. 
Geben Sie die Materialien bitte mit ih-
rem Namen gekennzeichnet und nach 
Möglichkeit mit kurzer Bildbeschrei-
bung bis Samstag, den 21.04.2018, bei 
Fabian Fritz (Beuronerstraße 8) ab.
Bedienungen Wenn Sie gerne bedie-
nen würden, dann melden Sie sich bit-
te bei Celina Hermann (7461, ab 18:00 
Uhr) um eine passende Schicht auszu-
machen.

Vielen Dank im Voraus Die KLJB Buchheim 

Liebe Mitglieder,  
am Gründonnerstag, den 29.03.2018, %ndet 
wieder die legendäre Gebetsnacht im Klöster-
le in Meßkirch statt. Wir tre&en uns um 18:15 
Uhr am Latschari zur Abfahrt mit dem Bus. 
Gez. Die Vorstandschaft 

Aus den

Schulen

Gemeinschaftsschule Obere 
Donau Fridingen/Neuhausen 

Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Konstanz-Tuttlingen lädt zu einer 
Veranstaltung zum Thema Inklusion im 
Schulalltag ein 

 
 

 

Der Kreisverband Konstanz-Tuttlingen im 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) lädt 
am 11. April 2018 Pädagoginnen und Päd-
agogen, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern 
sowie weitere Interessierte zum Dokumen-
tar%lm „Ich.Du.Inklusion – Wenn Anspruch 
auf Wirklichkeit tri&t“ mit anschließender 
Diskussionsrunde ein. 

Zum Film: 
Was Inklusion für die Beteiligten wirklich 
bedeutet, ist der breiten Ö&entlichkeit nicht 
bewusst. Regisseur Thomas Binn widmet 
sich in seinem Dokumentar%lm diesem 
wichtigen Thema. 

Als Erfahrungsgrundlage für den Film be-
gleitete Binn zweieinhalb Jahre lang fünf 
Grundschülerinnen und -schüler mit und 
ohne sonderpädagogischen Bildungs-
anspruch. Diese waren Teil des ersten of-
%ziellen Inklusionsjahrgangs an der Ge-
schwister-Devries-Schule in Uedem (NRW). 
Der Dokumentar%lm ermöglicht einen re-
alistischen Einblick in den Schulalltag und 
wie es ist, wenn der Inklusionsanspruch auf 
Wirklichkeit tri&t. Wie sich die Klassenlehre-
rin um ein inklusives Miteinander bemüht, 
dabei aber vor sehr großen und schier un-
überwindlichen Herausforderungen steht. 

Nicht selten werden Politiker dafür kritisiert, 
Entscheidungen aus dem Elfenbeinturm 
heraus zu tre&en. Mit dem Film und an-
schließender Diskussionsrunde bietet der 
VBE-Kreisverband Konstanz-Tuttlingen nun 
proaktiv die Möglichkeit an, sich über die 
Realität an Schulen zu informieren und auch 
die Sichtweise der Politik mit einzubeziehen. 

In der anschließenden Diskussion stellen 
sich Andreas Jung (MDB), die VBE-Inklu-
sionsbeauftragte Uschi Mittag sowie die 
Schulleiter Michael Wernersbach und Dani-
el Baerwind den aktuellen Fragen rund um 
das Thema . Moderiert 
wird dieser Abend von Frau Susanne Eich-
Zimmermann. 

Wo? 
Gemeinschaftsschule Eigeltingen, 
Breitleweg 3, 78253 Eigeltingen 

Wann? 
Mittwoch 11.04.2018 ab 17 Uhr 
Eintritt frei. 

Wichtige Termine im April 2018 
13.04.2018   Landschaftsputzete 
17.04.2018    Hauptschulabschlussprüfung 

Deutsch 
20.04.2018   Elternsprechtag 
24.04.2018    Hauptschulabschlussprüfung 

Mathematik 
26.04.2018   Boys‘- und Girls‘-Day 
30.04.2018   Beweglicher Ferientag 

 
 

Interessantes

und Wissenswertes

Schwäbischer Heimatbund 
und Sparkassen belohnen 
P#ege und Entwicklung von 
Kulturlandschaften 

Privatpersonen, Vereine und Initiativen, 
die sich in Württemberg vorbildlich um  
den Erhalt traditioneller Landschaftsfor-
men kümmern, können sich um den Kul-
turlandschaftspreis  2018 bewerben. Ein-
sendungen sind bis zum 31. Mai möglich. 
„Kulturlandschaften sind lebendige Zeichen 
für bewussten und nachhaltigen Umgang 
mit den Ressourcen. Sie sind Teil der Zu-
kunft unseres Landes und bieten Identi%-
kation für alle Menschen. Wer sich um ihre 
P*ege sorgt, ist Vorbild und verdient öf-
fentliche Anerkennung“, erläutert Dr. Bernd 
Langner, Geschäftsführer des Schwäbischen 
Heimatbundes, die Intention des mit über 
10.000 Euro dotierten Preises. Besonderes 
Augenmerk richtet die Jury auf die Verbin-
dung traditioneller Bewirtschaftungsfor-
men mit innovativen Ideen, zum Beispiel zur 
Vermarktung der Produkte und zur Ö&ent-
lichkeitsarbeit. Im Fokus stehen aber auch 
Streuobstwiesen, Weinberge in Steillagen, 
beweidete Wacholderheiden oder die ge-
lungene Rekultivierung eines Steinbruchs. 
Der Jugend‐Kulturlandschaftspreis  ist ei-
ner von sechs Hauptpreisen, die mit jeweils 
1.500 Euro dotiert sind. Das Preisgeld stellt 
die Sparkassenstiftung Umweltschutz zur 
Verfügung. Der seit 1991 vergebene Kultur-
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landschaftspreis zeichnet Privatleute, Ver-
eine und ehrenamtliche Initiativen aus, die 
sich seit mindestens drei Jahren engagieren. 
Bewerben können sich Teilnehmer aus dem 
Vereinsgebiet des Schwäbischen Heimat-
bundes, also den ehemals württembergi-
schen oder hohenzollerischen Landesteilen. 
Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenk-
male  würdigt die Dokumentation, Siche-
rung und Restaurierung von Kleindenkma-
len. Dazu können Gedenksteine, steinerne 
Ruhebänke, Feld‐ und Wegekreuze, Bach-
brücken, Trockenmauern sowie Wegweiser 
oder Feldunterstände gehören. Preiswürdig 
kann auch die inhaltliche Aufbereitung in 
Gestalt eines Buches sein. 

Annahmeschluss  für  Bewer-
bungen im Format DIN A4 ist der 31.5.2018. 
Kostenlose Broschüren mit den -

 und der Beschreibung preis-
gekrönter Projekte der Vorjahre sind beim 
Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart 
sowie demnächst bei allen württember-
gischen Sparkassen erhältlich. Sämtliche 
Informationen sind auch unter www.kultur-
landschaftspreis.de abrufbar. Die Verleihung 
&ndet im Herbst 2018 im Rahmen einer öf-
fentlichen Veranstaltung statt. 
 
  

Agentur für Arbeit Rottweil – 
Villingen-Schwenningen mit 
neuer Ansprechpartnerin 
für Berufsrückkehrende: Eva-Maria Merath 
am 29. März bei der VHS in Schwenningen 
Die Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-
Schwenningen hat zwei neue Ansprech-
partnerinnen für Wiedereinsteiger in den 
Job. Seit September 2017 unterstützen 
Gülay Yavuz und Eva-Maria Merath Frauen 
und Männer, die nach längerer Familien- 
oder P'egephase den Weg in das aktive Be-
rufsleben zurück&nden möchten und nicht 
bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind. 
Am Donnerstag, den 29. März bietet Eva-
Maria Merath eine Sprechstunde bei der 
Volkshochschule (VHS) in Schwenningen, 
Metzgergasse 8 an. Am Donnerstag, den 
19. April ist sie dann als Ansprechpartnerin 
in der VHS Rottweil, Kameralamtsgasse 1. In 
der Villinger VHS, Kanzleigasse 6, berät Me-
rath Interessierte am Dienstag, den 24. April. 
Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 
19:00 Uhr und sind kostenfrei. Gerade nach 
einer längeren Familienphase gestaltet sich 
die Rückkehr ins Arbeitsleben schwer. Die 
Anforderungen von Haushalt, Familie und 
Beruf müssen zusammengebracht werden. 
Hier beginnt der Part von Gülay Yavuz Eva-
Maria Merath von der Agentur für Arbeit 
Rottweil – Villingen-Schwenningen berät 
Wiedereinsteigerinnen. 
Telefon: 07721 209-246 
www.arbeitsagentur.de 
und Eva-Maria Merath. Sie bieten - als Er-
gänzung zum Unterstützungsangebot der 
Beauftragten für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt - eine individuelle Orientierungs-
beratung und Betreuung an. Dabei werden 
Stärken und Interessen der Rückkehrer und 
eventuelle Weiterbildungserfordernisse er-

mittelt, damit ein möglichst quali&zierter 
Wiedereinstieg gelingen kann. Auch Themen 
wie Arbeitsmarktperspektiven, Arbeitszeit-
modelle, Bewerbung, Kinderbetreuung und 
&nanzielle Förderungsmöglichkeiten 'ießen 
in die Beratung mit ein. Somit ho*en Yavuz 
und Merath, eine optimale Unterstützung 
für den beru'ichen Wiedereinstieg leisten zu 
können. Zu erreichen ist Gülay Yavuz unter 
Telefon-Nummer 0741 492-491, Eva-Maria 
Merath unter der Telefonnummer 07721 209-
196 oder beide per E-Mail: Rottweil-Villingen-
Schwenningen.SR@arbeitsagentur.de. 
 
 

Kleiderbörse Sauldorf 
Am Samstag, den 21.April veranstaltet 
das Börse Team von 14:00 – 16:00 Uhr 
eine Familienartikelbörse im Bürgerhaus 
Sauldorf. Die Tischgebühr beträgt 5 €, eine 
Flohdecke kann kostenfrei reserviert wer-
den. Die Nummernvergabe für Nicht-Texti-
lien (Kommissionsware) sowie der Verkauf 
der Tischkarten erfolgt am  Montag, den 16 
.04. von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr im alten 
Kindergarten in Sauldorf. 
 
An den Tischen können ab sofort nicht nur 
Baby/Kleinkinder-/Kinderartikel, sondern 
auch Teenager und Erwachsenen Kleidung 
für Frauen und Männer angeboten werden. 
Ebenso dürfen ab sofort auch schöne und 
sehr gut erhaltene Dinge und Gebrauchs-
gegenstände des Alltags in Kommission  ge-
geben werden wie z.B.. Tupper, Haushalts-
und Gebrauchsgegenstände ,Kinderwagen, 
Fahrräder ,Bücher, Spielwaren usw. - außer 
Kleidung. 
Infos bei Sandra Rech 07578 - 24 44 oder Bi-
anca Rothengaß 07578 - 93 33 00.  
Der Erlös kommt dem Kindergarten Saul-
dorf zu gute. Wir freuen uns über zahlreiche 
Verkäufer und Besucher! 
Das Börse-Team Sauldorf 
  
 

VHS Außenstelle Fridingen 
Anmeldungen:
Rathaus Fridingen, Kirchplatz 2,
Telefon 0 74 63 / 837 14
Fax 0 74 63 / 837 50
oder www.vhs-tuttlingen.de 

Massage für zwei 
Hier lernen die TeilnehmerInnen verschie-
dene Massagetechniken praktisch anzu-
wenden und tauschen diese im Geben und 
Nehmen mit ihrer Partnerin oder ihrem Part-
ner aus. Die Massage ermöglicht es, vom All-
tag Abstand zu nehmen und gemeinsam zu 
entspannen. Durch zusätzliche, gegenseiti-
ge Mobilisations- und Dehnungsübungen 
wird die Muskulatur gelockert und gedehnt. 
Dadurch werden Verspannungen abgebaut 
und möglichen Beschwerden vorgebeugt. 
Bitte Decke, großes Handtuch, Kissen, Mas-
sageöl und leichte bequeme Bekleidung 
mitbringen. 
FD30131, Sa, 21.04.2018, 14:00-19:00 Uhr, 
Kath. Gemeindehaus, Unterer Damm 1, 

Kleingruppe 
Leitung: Kathrin Ilg-Asiedu 
Gebühr: 30,00 €, Mitglieder: 27,00 € 
pro Person, Anmeldungen nur paarweise 

Kochen mit dem Thermomix 
Die saisonale Küche steht im Mittelpunkt 
bei der Zubereitung leckerer Gerichte. Zu-
sätzlich erhalten Sie viele Anregungen und 
praktische Anleitungen, wie Sie Ihren Ther-
momix täglich sinnvoll und zeitsparend nut-
zen können. Wichtig: Wenn ein Thermomix 
vorhanden ist, bitte mitbringen! Ebenso: 
Schreibzeug, mehrere Behälter für Kostpro-
ben, 2 leere Marmeladengläser, Geschirr-
tuch und ein Getränk. Die Kosten für die 
Lebensmittel (10,00 €) werden bei der Kurs-
leiterin bezahlt. 
FD30715, Mo, 23.04.2018, 18:00-22:30 Uhr, 
Gemeinschaftsschule Obere Donau, Spital-
str. 12, Küche 
Leitung: Uschi Rach 
Gebühr: 23,00 €, Mitglieder: 21,00 € 
Rücktrittsmöglichkeit bis 16.04.18 
 

 

Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum 
Guido Wolf MdL: „Über 2,3 Mio. Euro För-
dermittel %ießen in den Landkreis Tutt-
lingen“  
Die Programmentscheidung für das Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum ist 
gefallen. „Über 2,3 Mio. Euro Fördermittel 
aus dem Entwicklungsprogramm Ländli-
cher Raum 'ießen in den Landkreis Tutt-
lingen,“ gibt Guido Wolf MdL bekannt. Der 
CDU-Politiker, der sich in Stuttgart für die 
Zuschüsse politisch eingesetzt hatte, ist 
erfreut darüber, dass mit diesen Geldern, 
dazu beitragen wird, die Strukturen in den 
Kommunen im ländlichen Raum zu stär-ken 
und weiterzuentwickeln. „Die Gemeinden 
werden dabei unterstützt, die notwen-
dige Weichenstellungen vornehmen zu 
können und so die Attraktivität des länd-
lichen Raums zu steigern,“ so Wolf weiter. 
So werden beispielsweise die Scha*ung 
von Wohnraum und Ar-beitsplätzen und 
die Sicherung der Grundversorgung unter-
stützt. Das ELR-Programm stellt dadurch 
ein wichtiges Instrument zur Stärkung des 
Ländlichen Raums dar. „Es war für uns daher 
ein zentrales Anliegen im aktuellen Doppel-
haushalt 2018/2019 eine nochmalige Stär-
kung des ELR umsetzen zu können. Dies ist 
uns erfreulicherweise auch gelungen,“ so 
Wolf. „Es freut mich daher ganz besonders, 
dass 34 Maßnahmen im Landkreis Tuttlin-
gen mit ei-nem Volumen von über 2,3 Mio. 
Euro gefördert werden. Damit können neue 
Impulse und Projekte sowohl im privaten, 
kommunalen als auch im gewerblichen Be-
reich angestoßen werden,“ berichtet Guido 
Wolf MdL. Gerade auch mit Blick auf die 
angespannte Wohnraum-situation sind die 
geförderten Maßnahmen hier eine weitere 
Entlastung. 
Gefördert werden Maßnahmen in Balgheim, 
Bärenthal, Buchheim, Dürbheim, Durchhau-
sen, Egesheim, Fridingen, Firttlingen, Geisin-
gen, Hausen ob Verena, Mahlstetten, Mühl-
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heim an der Donau, Rietheim-Weilheim, 
Seitingen-Ober"acht, Talheim, Tuttlingen-
Esslingen und Nendingen. 
Im ö!entlichen Bereich  werden folgende 
Projekte gefördert: Balgheim  erhält eine 
Förde-rung in Höhe von 86.200,-- Euro für 
eine Gemeindebedarfseinrichtung im Orts-
kern, Geisin-gen  bekommt 62.480,-- Euro 
für die Neugestaltung der Dorfmitte in Gut-
madingen. Der Um-bau der Ostbaarhalle in 
Seitingen-Ober#acht  wird mit 336.280,-- 
Euro gefördert. Talheim  erhält 297.360,-- 
Euro für die Neugestaltung der Freizeit"ä-
che im Bereich der Fest- und Sporthalle. 
 
 

Krankenp#egehelfer machen 
ihren Abschluss 

Alle Auszubildenden der Krankenp#ege-
hilfe haben ihr Examen erfolgreich be-
standen.  
Fünf junge Frauen und zwei junge Männer 
schlossen ihre einjährige Ausbildung an der 
Schule für Gesundheits- und Krankenp"e-
ge am Klinikum Landkreis Tuttlingen mit 
einer praktischen und einer theoretischen 
Prüfung erfolgreich ab. Im der Examens-
feier gratulierten die Schulleitung und die 
Geschäftsführung des Klinikums den zu-
künftigen Gesundheits- und Krankenp"e-
gehelfern zum gelungenen Abschluss. Alle 
Absolventinnen und Absolventen haben 
bereits eine Anschlussbeschäftigung im 
Landkreis gefunden. 
Das Klinikum Landkreis Tuttlingen gratuliert 
den erfolgreichen Absolventen des Jahr-
gangs 2018: Vira Driga, Maria Kirtzali, Nina 
Lohs, Robin Martin, Deborah Randazzo, Isi-
doro Santoro und Anny-May Stange. 
  
 

Haus der Natur 

Die Nusplinger Lagune.  Wanderung am 
Sonntag, 8. April, 13 Uhr 
Ausgehend vom Rathaus Nusplingen im 
Bäratal führt die Wanderung rund um 
Nusplingen zum Thema Entstehung der 
Naturlandschaft. Anmeldung und weitere 
Informationen bei Ruth Braun, Alb-Guide, 
Telefon 0172 7348 307. 

Beuron. Weidenruten kreativ. Donnerstag, 
12. April, 16:30 bis ca. 19 Uhr 
Von alters her diente die Weide dem Men-
schen als Bau- und Werksto& sowie als Lie-
ferant für Naturmedizin. Die biegsamen 
Ruten wurden zu Körben verarbeitet, die 
in allen Lebensbereichen Verwendung fan-
den. Die Teilnehmer fertigen als Einstieg ins 
Weiden"echten verschiedene Dekorations-
gegenstände. Leitung: Antje Schnellbächer-
Bühler; Tre&punkt: Haus der Natur, Seminar-
gebäude; Gebühr: 18,- €; Anmeldung bis 
Montag, 9. April beim Haus der Natur: Tele-
fon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 

Kosmetik aus der Natur. Samstag, 14. April, 
14 bis 17:30 Uhr 
An diesem Nachmittag werden Körperp"e-
gemittel hergestellt: ohne chemische Zusät-
ze, sehr gut verträglich und wunderbar p"e-
gend. Efeu-Duschgel, Brennnesselshampoo, 

Kräuteressig-Haarspülung, Massageöl und 
Lippenbalsam stehen auf dem Plan. Mitzu-
bringen: 4 leere Marmeladengläser ca. 200 
ml, 2 kleine, leere Seifenspender, 1 Geschirr-
tuch; Leitung: Kräuterpädagogin Michaela 
Hagen; Tre&punkt: Neuhauser Kräuterstüb-
le, Stockacher Straße 39, Neuhausen ob Eck; 
Gebühr: € 30,- inklusive Materialkosten, Ge-
tränk und Rezepten; Anmeldung bis Diens-
tag, 10. April beim Haus der Natur: Telefon 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 

Meditative Impulswanderung im Irndor-
fer Hardt.  Sonntag, 15. April, 10 Uhr 
„Raus aus dem Hamsterrad und Kraft tanken in 
der Natur“. Entschleunigen und zur Ruhe kom-
men in der ursprünglichen Kulturlandschaft 
des Irndorfer Hardts. Wanderstrecke: 8 km, ca. 
2 bis 2,5 Stunden - keine größeren Höhenun-
terschiede. Tre&punkt: Wanderparkplatz zwi-
schen Schwenningen und Irndorf. Informati-
onen und Anmeldungen beim Wanderführer 
K.-P. Neusch, kpp-neusch@t-online.de. 
  
   

Den Karriere-Turbo zünden 

Kursstart für 15 angehende Betriebswirte 
am Management-Zentrum 
Der Karriere-Startschuss für 15 angehende 
Betriebswirte am Management-Zentrum ist 
gefallen. Der Vollzeitkurs zum Geprüften Be-
triebswirt geht in Villingen bereits in die 47. 
Runde. „Wir freuen uns, dass unser kaufmän-
nisches Weiterbildungsangebot hier in der 
Region immer größere Kreise zieht“, so Katrin 
Höhn, Leiterin des Management-Zentrums. 
Sieben Monate lang werden die angehen-
den Betriebswirte am Hauptstandort Villin-
gen die Schulbank drücken. Eine intensive 
Zeit für die Lehrgangsteilnehmer, die, laut 
einer Einstiegsumfrage, ihre Weiterbildung 
insbesondere als Ticket für die Karriere se-
hen, um zukünftige Führungspositionen zu 
übernehmen. 

Vielfältige Lehrinhalte 
Am Management-Zentrum bekommen die 
angehenden Betriebswirte hierfür das nötige 
Rüstzeug. Der Stundenplan reicht von Volks-
wirtschaftslehre über Finanzmanagement 
bis hin zum Marketing. „Das Angebot wird 
gut angenommen. Das spiegelt sich auch da-
rin, dass die meisten Teilnehmer auf Empfeh-
lung zu uns kommen“, freut sich Katrin Höhn.  
Der nächste Betriebswirte-Kurs in Vollzeit am 
Standort Villingen-Schwenningen startet am 
08.10.2018. Wer nicht so lange warten will, 
kann sich aber auch noch für den aktuellen 
Kurs einschreiben. Weitere Informationen er-
halten Sie unter www.management-hwk.de 
oder Sie vereinbaren unter Tel. 07721 99 88 
77 einen persönlichen Beratungstermin. 
 
 

Kfz-Zulassungsstelle bleibt am 
Karsamstag geschlossen 

Die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes 
Tuttlingen bleibt am Karsamstag, 31. März 
2018, geschlossen. Am Gründonnerstag, 29. 
März 2018, ist die Zulassungsstelle zu den 
gewohnten Zeiten von 7.30 Uhr bis 13.00 
Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr geö&net. 

30 Jahre Freilichtmuseum 
Neuhausen ob Eck 

Das Freilichtmuseum stellt sein Jahrespro-
gramm 2018 vor 
Das Freilichtmuseum kann für 2017 eine 
sehr gute Saison verzeichnen. In den sieben 
Monaten zwischen April und Oktober ka-
men 93 783 Besucher ins Museum, ein Plus 
von 12 % zum Vorjahr mit 83 908 Besuchern. 
Und die Zahl der verkauften Jahreskarten 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdop-
pelt – dies ist sicher unter anderem auf das 
neue Spielgelände zurück zu führen. Her-
ausragend war auch die Kirbe, die mit über 
13 000 Besuchern so viel Zuspruch fand wie 
noch nie seit dem 29-jährigen Bestehen der 
Veranstaltung. 
Dieses Jahr gibt es Grund zu feiern: das Frei-
lichtmuseum Neuhausen ob Eck blickt auf 
30 erfolgreiche Jahre zurück. Heute ist das 
Freilichtmuseum mit seinem lebendigen 
und vielfältigen Programm ein beliebter 
Anziehungspunkt für Besucher aus nah und 
fern. Unter dem Motto „30 Jahre Freilichtmu-
seum“ stehen daher die Sonderausstellung 
„Schätze aus dem Freilichtmuseum“ und das 
Haus des Jahres 2018, aber auch besondere 
Programmpunkte bei unseren größeren Ver-
anstaltungen. So )ndet zum Beispiel zum 
Bier- und Backtag am 17. Juni 2018 ein Fest-
umzug von Neuhausen bis zum Dorfplatz 
des Freilichtmuseums statt. 
Und auch in diesem Jahr ist das Jahrespro-
gramm wieder gefüllt mit Veranstaltungen, 
Sonderausstellungen, Kursen, Führungen, 
Kindergeburtstagen, Schul- und Kulturpro-
grammen und vielem mehr. Übrigens: Wer 
am 31. März zur Erö&nung als Erster das Frei-
lichtmuseum betritt, gewinnt eine Freikarte! 
 
 

Kreislandfrauenverband 
Tuttlingen 

Der KreislandFrauenverband Tuttlingen bie-
tet in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- 
und Sozialwerk der Landfrauen folgende 
Veranstaltung an: 
Sa., 14.04.18 – Frauenfrühstück mit Vor-
trag „Wäre der Froschkönig hö#ich gewe-
sen – mit Knigge Türen ö!nen“  
Welche Anstandsregeln sind heute noch 
aktuell und welche kann man getrost ein-
motten? Erfahren Sie im Vortrag, wie Sie 
moderne Umgangsformen in Ihren Alltag 
einbinden können und damit einen respekt-
vollen und wertschätzenden Umgang mit 
Ihren Mitmenschen vorleben und gleich-
zeitig Türen ö&nen zu dem Vertrauen der 
Menschen. Referentin: Petra Schnierle, vom 
Vorsitzenden des deutschen Knigge Rats als 
Trainerin lizensiert. 
Im Vorfeld ist wie immer ausreichend Zeit, 
um vom reichhaltigen, regionalen Früh-
stücksbu&et zu schlemmen und nette Ge-
spräche zu führen. 

-

 

 -
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Mädchenfußball 
in Bärenthal 

-

 -

 
  

 
 

  

Dem SV Bärenthal ist der Juniorinnenbe-
reich sehr wichtig, doch leider ist die Anzahl 
der Spielerinnen zurückgegangen und wir 
versuchen stets Neuzugänge, aus dem eige-
nen sowie aus den umliegenden Orten, für 
den Fußball zu begeistern. 

Für alle Mädels, die zwischen 2003 und 2006 
geboren sind, machen wir am 07. April um 
10.30 Uhr bis ca. 12.00 Uhr ein Schnupper-
training bei uns im Bärastadion. Nach dem 
Training bekommen alle Mädels noch ein 
Mittagessen und etwas zu Trinken. 

Das Training wird vom Instruktor Hardy Din-
ger (Bezirk Schwarzwald) durchgeführt. Mit 
viel Glück wird er von einer B-Juniorinnen 
Spielerin unterstützt, welche beim SC Frei-
burg in der Bundesliga spielt.   
Damit wir besser planen können, solltet ihr 
euch bei Sandra Greiner (Sandraaa.H@web.
de oder 07466/9274733) bis zum 31. März 
anmelden. 

Wir freuen uns auf Dich! 
  
   

Mit Teilquali"zierung zum 
Ausbildungsplatz: 

Iraker macht Ausbildung zum Metallgestalter 
Nach einer erfolgreichen Teilquali&zierung 
beim Bildungswerk der Baden-Württember-
gischen Wirtschaft e. V. hat ein aus dem Irak 
ge'üchteter junger Mann eine Ausbildung 
zum Metallgestalter ab Herbst in Aussicht. 
Die wird von der Agentur für Arbeit Rott-
weil – Villingen-Schwenningen gefördert. 
Shaman Saif Aldin Ali durchlief zunächst 
das erste Modul der Arbeitgeber-Initiative 
„TQplus mit berufsbezogener Sprach- und 
Integrationsförderung“. Dabei handelt es 
sich um eine Kooperation deutscher Ar-
beitgeberverbände und Bildungswerke 
der deutschen Wirtschaft „Herr Ali hat sich 
fast unentbehrlich gemacht, weil er inzwi-
schen alle Schweißverfahren beherrscht“, 
erzählt Metallgestalter Reinhard Müller aus 
dem Rottweiler Neckartal. „Anfangs haben 
alle englisch mit ihm gesprochen, weil es 
einfach schneller ging. Inzwischen reden 
wir auf Herrn Alis ausdrücklichen Wunsch 
nur noch deutsch, das hat ihm schon viel 
gebracht“, betont der Metallgestalter. „Der 
junge Mann ist handwerklich hochbe-
gabt, lernt schnell und ist kreativ“, sagt der 
Schmiede- und Metallbaumeister. „Ich gehe 
hier nicht mehr weg“, sagt der 23-jährige Ali 
und strahlt vor Freude. „Die Kollegen sind 
sehr nett und mir macht die Arbeit mit Me-
tall richtig Spaß“. Außer dem Iraker arbeiten 
noch weitere vier Männer beim Rottweiler 

Unternehmen, darunter ein Auszubildender. 
Die Ausbildung zum Metallgestalter beginnt 
mit zwei Jahren Lehre als Schlosser und wird 
nach eineinhalb Jahren an der Berufsfach-
schule in Göppingen als Metallgestalter 
abgeschlossen. „Danach kann man sogar 
bildende Kunst studieren“, sagt Müller. Der 
Handwerksbetrieb hat sich auf Restaurie-
rungen im Zuge des Denkmalschutzes ei-
nen Namen in ganz Europa gemacht. Vom 
Geländer über Möbel, Telefon: 07721 209-
246, www.arbeitsagentur.de und Regale bis 
zum Altar reicht die Produktpalette. Unter-
schiedlichste Stähle sind das Arbeitsmate-
rial, das gefügt, geschweißt gedreht oder 
geschmiedet wird. 
 
 

Haus der Natur 

Das Jahresprogramm 2018 ist da! „Aben-
teuer Vielfalt“ im Haus der Natur 
Das Haus der Natur freut sich, pünktlich mit 
dem Frühling das neue Jahresprogramm 
vorstellen zu können. Es steht unter dem 
Motto „Abenteuer Vielfalt“ und bietet ent-
sprechend vielfältige Veranstaltungen. Be-
sonders im Bereich der Seminare und Fort-
bildungen konnte das Angebot erweitert 
werden. 

Mit Erscheinen des neuen Jahresprogramms 
sind auch die neuen Internetseiten des Na-
turschutzzentrums Obere Donau und des 
Naturparkvereins Obere Donau im neuen 
Design bis Ende März online gegangen. All-
gemeine Informationen zum Naturpark &n-
den Sie auf www.naturpark-obere-donau.
de. Hier können Sie auch Broschüren und 
z.B. den Naturpark-Express-Fahrplan bestel-
len. Auf der Seite www.nazoberedonau.de 
&nden Sie u.a. Informationen zu den Ver-
anstaltungen, Führungen für Gruppen und 
Schulklassen sowie zu Freizeitaktivitäten in 
der Natur wie z.B. Bootfahren, Klettern, etc. 
„Abenteuer Vielfalt“ ist auch der Titel der 
neuen Ausstellung. Die Erö*nung ist für 
Ende April geplant. Bis dahin ist das Haus 
der Natur noch geschlossen. Das neue Jah-
resprogramm kann aber zu den Bürozeiten 
Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr abge-
holt werden oder unter Telefon 07466/9280-
0 oder per Email an info@nazoberedonau.de 
bestellt werden. Als PDF-Datei kann es über 
die Seite www.nazoberedonau.de herunter-
geladen werden. 
 

 

Kirchliche

Nachrichten

Evangelische  
Kirchengemeinde 
Mühlheim 

Wochenspruch:  
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich 
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und 
habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 
(O*enbarung 1, 18) 

   
Gott hat gewählt 

Nicht das Himmelbett
sondern die Krippe.

Nicht das Kettenhemd,
sondern die Menschenhaut.

Nicht die Königskrone,
sondern die aus Dornen.

Gott hat sich entschieden.
Er kreuzte die Liebe an,
nicht die Macht.

Er riskierte,
verwundet zu werden
an Seele und Leib.

Er setzte sich selber
aufs Spiel.

Und wählte
als irdisches Antlitz
die Menschlichkeit.

Aus: Tina Willms, 
Wo das Leben entspringt, 
Neukirchener Verlagsgesellschaft 2017 
  
  
Gottesdienste während der Passions- 
und Osterzeit in unserer Gemeinde: 
Gründonnerstag, 29. März 2018 
19.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in 

Mühlheim (Pfr. Lasi) 
  
Karfreitag, 30. März 2018 
09.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in 

Fridingen (Pfr. Lasi) 
10.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in 

Mühlheim (Pfr. Lasi) 
  
Samstag, Osternacht, 31. März 2018 
19 Uhr   Osternacht mit Andacht und 

Osterfeuer in Fridingen, an-
schließend gibt es eine Kleinig-
keit zum Essen 

  
Ostersonntag, 01. April 2018 
10.00 Uhr   Gottesdienst mit Taufe in Mühl-

heim (Pfr. Lasi) getauft wird Jule   
Heuser aus Buchheim 

  

Regelmäßige Termine: 
Montag 
14.30 Uhr Ökumen. Kinderchor „Coole No-
ten“ 1./2. Klasse in Mühlheim 
20.00 Uhr Ökumen. Projektchor in Mühlheim 
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Dienstag 
17.00 Uhr Ökumen. Kinderchor „Coole No-
ten“ 3./4. Klasse in Mühlheim 

Donnerstag  
19.30 Uhr Posaunenchorprobe Mühlheim 
  
  
Einladung Osternacht

Gemeinsam feiern wir 
die Auferstehung und 
unsere christliche Ho$-
nung mit einem liturgischen Gottesdienst 
am Samstag, 31. März um 19 Uhr in der 
Kreuzkirche Fridingen. Das Licht der Kerzen 
erhellt die Kirche und die Osterho$nung er-
freut unsere Herzen. 
Unsere Osterfreude soll auch kulinarisch zu 
Ausdruck kommen. 
Wir laden Sie anschließend zum österlichen 
Abendessen mit kleinen Häppchen ein. 
  
  
Kon! – Woche im „Hüttle“  
Die Kon'rmanden verbringen von Oster-
montag, 02. April bis Freitag, 06. April eine 
gemeinsame Woche im „Hüttle“ bei Villin-
gen-Schwenningen. 
Tre$punkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz 
hinter der Christuskirche in Mühlheim. 

Ökumenisches Frauenfrühstück 
in Mühlheim 
Am Samstag, 21. April 2018 'ndet um 9.00 
Uhr im kath. Gemeindehaus St. Josef in 
Mühlheim das Ökumenische Frauenfrüh-
stück statt. 
Thema: „Nur wenn es mir gut geht, kann 
ich der Welt mein Bestes geben“, mit Judith 
Gaab, Sonnenhaus Beuron. 
Anmeldung erbeten bis 16. April 2018: Kath. 
Pfarrbüro, Tel 07463 - 354 oder Mira Weis-
haupt, Tel 07463 - 1309 oder Lucia Gleich, 
Tel. 07463 - 7101. 
Gebühr: Frühstück mit Vortrag Euro 8,00 
HERZLICHE EINLADUNG! 
  
  
Karfreitags-Konzert mit Christoph 
Zehendner  
Freitag 30. März, 17.00 Uhr, Evang. Kirche 
in Aldingen  
Ein nachdenklicher „Augenzeugen“-Bericht 
über Leiden und Sterben Jesu, über seinen 
Tod und seine Auferstehung. 
Bekannte und neue Lieder und Choräle zum 
Zuhören und Mitsingen, einfühlsame Instru-
mentalstücke und Lesungen aus dem Alten 
und dem Neuen Testament führen in die 
Passionszeit ein. 
Am Ende bleiben Freude, Staunen und 

Dankbarkeit über den Gott, der seinen Men-
schen aus Liebe ganz nah gekommen ist. 
Karten im VVK für 9€ und an der Abendkasse 
12€ erhält man bei folgenden Vorverkaufs-
stellen: Schreibwaren Puppik Aldingen, 
Evang. Bezirksjugendwerk Spaichingen, 
Evang. Pfarrbüro Aldingen.  

Veranstalter sind: die Evang. Kirchenge-
meinde Aldingen und das Evang. Jugend-
werk Bezirk Tuttlingen. 
Infos gibt es unter 07424 86600 (Evang. Kir-
chengemeinde Aldingen) oder 07424 5227 
(Evang. Jugendwerk Bezirk Tuttlingen). 
  
  
Evangelisches Pfarramt Mühlheim 
a. d. Donau 
Pfarrer Matthias Lasi 
Griesweg 3, 78570 Mühlheim a. d. Donau 
Tel: 07463/382, Fax: 07463/990558 
E-Mail: 
muehlheim@kirchenbezirk-tuttlingen.de 

Evang. Kirchenp;ege 
E-Mail: evkp;muehlheim@web.de 
Das Gemeindebüro Mühlheim ist geö$net: 
Mittwoch und Donnerstag 
von 8.30-11.30 Uhr. 

Ende des 

redaktionellen 

teils

S O M M E R B L U M E N  A U S S Ä E N
Blumensamen werden momentan überall angeboten. Jetzt können Sie Sommerblumen vorziehen, die dann ab Mitte/Ende 


